
 

Bürgerarbeit bisher geplant deutschlandweit 34.000 Stellen 1111    
rechtliche Grundlagen: SGB II, § 16 d, § 16 e, soll zusätzlich und gemeinnützig sein 
 

1 www.esf.de/portal/generator/14782/2010__07__09__buergerarbeit.html 
2 Bei Nichtgeltendmachen des ALG II-Leistungsbezuges lt. SGB II und statt dessen Inanspruchnahme von 
Wohngeld entfallen Ansprüche auf  GEZ-Befreiung und Sozialticket. 
3 SGB II, § 11 b Absatz 3 Absetzbeträge vom Einkommen 
4 Die Bezahlung wird verschieden gehandhabt, in Berlin etwa aus Landesmitteln auf 1300 Euro bezuschusst. 
5 Eigentlich dürfte es keine, wie auch immer geartete Gemeinwesenarbeit unter zurzeit monatlich 1600 Euro 
(Brutto) geben.  Seite 1  

 

 

ABER 
vorgeschaltete 3stufige, halbjährige Aktivierungsphase  
für nahezu ein 5faches an Erwerbslosen (ca. 160.000) 1111    

  Stufe 1  –   Aktivierung des „Profils“ (persönliche Fähigkeiten) 
  Stufe 2  –   Vermittlungsaktivitäten 
  Stufe 3  –   Ausgleich von Vermittlungsdefiziten    
Die Jobcenter unterscheiden künftig stärker zwischen „marktnahen“ und „marktfernen“ Erwerbs-
losen. Es wird selektiert. Der eigentliche Zweck der Aktivierungsphase besteht in dem massenhaften 
Herausdrängen von Langzeiterwerbslosen aus dem Leistungsbezug. Die nach der 
Aktivierungsphase in Aussicht gestellten nur scheinbar attraktiven Bürgerarbeitsplätze werden 
vielfach lediglich vorgetäuscht, weil nur jeder Fünfte in den „Genuss“ dieser scheinregulären Arbeit 
gelangen kann. Scheinregulär deshalb, weil  
� kein Bewerbungsverfahren stattfindet, sondern eine Zuweisung erfolgt, also 
     keine Freiwilligkeit besteht, 
� Sanktionsdrohungen fortbestehen, 
� Verfolgungsbetreuung fortgesetzt wird. 
Danach folgt 
  Stufe 4  –   die eigentliche Beschäftigungsphase    
Arbeits- und Einsatzfelder: Pflege, Gesundheits- und Sozialbereich, „Tafeln“, Schulen und 
Kitas, „Sicherheit und Sauberkeit“, Forstwirtschaft, Tourismus 
 

Bedingungen 
unter denen gearbeitet werden soll 

Was bedeutet das? 
 

� Arbeitszeit 20 bzw. 30 Stunden/Woche 
plus evtl. 8–10 Std. Zwangscoaching/Woche 
� Befristung auf lange Dauer von max. 3 Jahren 
(ggf. bei aufgezwungener, die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ungenügend berücksichtigender 
Tätigkeit), unter Umständen Überbrückung von 
Zeiten bis zum Renteneintritt möglich 
� Verbleiben im ALG II-Leistungsbezug2, trotz 
Bruttolohn von 900 Euro (ca. 720 Euro Netto) 
entsteht bei Berücksichtigung des Leistungsbe-
rechtigten-Freibetrages3 von 260 Euro ein ver-
fügbares Gesamteinkommen von ca. 1000 Euro4 
� Sozialversicherungsabgaben: Pflege-, Renten- 
und Krankenversicherung, „Lohnfortzahlung“ im 
Krankheitsfall nach einem Monat 
� keine Arbeitslosenversicherung 

� Fortbestehen der Abhängigkeit vom Job-
Center durch Verbleiben im Geltungsbereich 
des SGB II 
� Vortäuschen eines scheinbaren Arbeits-
verhältnisses inkl. Arbeitsvertrag, das in 
Wahrheit ein Sozialrechtsverhältnis ist 
� allmähliche Gewöhnung an 900 Euro 
Bruttolöhne und an den künftig geltenden 
Grundsatz: „Keine Leistung ohne 
Gegenleistung.“ 
� Verdrängung gütlicher und ordentlich 
vergüteter, regulärer Erwerbsarbeit (vor allem 
im öffentlichen Dienst) 
� mögliche Brücke zur Schaffung eines Non-
Profit-Sektors für Gemeinwesenarbeit, die der 
öffentliche Dienst nicht leisten kann oder will5 

 

Der Begriff „Bürgerarbeit“ klingt nach freiwilligem Engagement im Rahmen der „Bürgergesell-
schaft“, nach sozialem Eingebundensein und Lust am Mitmachen, nach der Möglichkeit, sich selbst 
nach eigenen Vorstellungen gesellschaftlich einbringen zu können. „Bürgerarbeit“ erweckt den 
Eindruck, als würden vollwertige mündige Bürger gute und ordentlich vergütete 
Arbeit zur Mehrung des Gewinns einer Firma, zur Erhöhung des Ansehens einer Einrichtung oder 
zum Wohle anderer Menschen verrichten. „Bürgerarbeit“ täuscht Tätigkeit vor, die hohe 
Wertschätzung    und gesellschaftliche Anerkennung genießt und ordentlich vergütet 
wird.  
Nichts dergleichen aber trifft auf die seit langem geplante arbeitszwangähnliche „Bürgerarbeit“ zu.  
 



Bürgerarbeit 
 

+++++++++++++++++++++ 
 

Wer freiwillig Bürgerarbeit machen will oder dazu gezwungen wird: 
In jedem Fall weiter den Hartz-IV-Antrag laufen lassen und die Entlohnung aufstocken lassen! 
Beratung bei: BASTA, Erwerbslosenzentrum, Schererstr. 8, Berlin-Wedding, Mi 10–13 Uhr, Do 15–18 Uhr 
Berliner Mietergemeinschaft, Möckernstr. 92, Ecke Yorckstr., Hartz IV-Beratung dienstags 19 Uhr 
Stadtteilladen Lunte, Weisestr. 53, Berlin-Neukölln, U-Boddinstr., Donnerstag 18–20 Uhr 
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„Bürgerarbeit“ soll: 
� den Druck auf die Lohnkosten bundesweit erhöhen, 
� die noch Beschäftigten weiter disziplinieren, damit sie weitere Verschlechterungen der 
     Arbeits- und Lebensbedingungen aus Angst vor Verlust von abhängiger Beschäftigung 
     widerstandslos hinnehmen 
�    zum Teil bisherige „reguläre“ Arbeit im öffentlichen Dienst ersetzen 
    (Kommunen werden pleite gemacht) 
 

Vollbeschäftigung, also eine Erwerbslosenquote von etwa 4 % soll auf niedrigstem 
Lohnniveau durchgesetzt werden. Dabei sollen die Langzeiterwerbslosen mittelfristig in die 
Bereiche hineingedrängt werden, wo großer Arbeitskräftebedarf zu möglichst niedrigen 
Lohnkosten besteht.  
 

Aus diesen Gründen ist die „Bürgerarbeit“ ebenso abzulehnen wie das noch 
konsequenter auch bei den „1-Euro-Jobs“ hätte geschehen müssen. 
 

Auch in Berlin werden zum Beispiel die „1-Euro Jobs“ kontinuierlich herunter gefahren. „Schön!“, 
sagen die einen, „endlich weniger diskriminierende erzwungene Beschäftigungsverhältnisse!“. 
„Mist!“, raunen die anderen, „ich brauche trotz allem die Kohle und das Dach fällt mir zu Hause 
auf den Kopf!“. 
 

Die bisherigen „1-Euro-Jobs“ sind größtenteils nur Maßnahmen mit Beschäftigungen, deren 
Nutzen häufig gegen Null tendiert, die jedoch unter Missbrauch der Lüge vom vorgeblichen 
Fordern und Fördern der Hartz IV-Empfänger eine eigens dafür eingerichtete (oft 
sogenannte gemeinnützige eingetragene Vereine) bereichern. Diese Arbeitsgelegenheiten (ohne 
Mitarbeiterrechte) genießen in der Gesellschaft kein Ansehen. Man ist sowohl als Erwerbsloser 
ausgegrenzt und als Billigarbeiter ebenso.  
 

Das ändert sich auch bei dem neuen Vorhaben mit der irreführenden Bezeichnung Bürgerarbeit 
nicht. Hier findet wie beim vorgeblichen Fördern und Fordern durch Hartz IV ein neuer Betrug der 
Öffentlichkeit statt, einerseits weiterhin Mittel für die „bürgerarbeitenden“ Erwerbslosen in noch 
höherem Maße bereitzustellen und andererseits Unternehmen aus öffentlichen Mitteln zu bezu-
schussen. Daraus ergibt sich die Frage, wie sozial eine Marktwirtschaft sein kann, 
wenn in ihr dauerhaft Unternehmen existieren, die keine existenzsichernden 
Löhne zahlen können oder wollen? 
  

Vieles spricht dafür, dass die z. Z. noch auf 34.000 Stellen begrenzte Bürgerarbeit aller Voraus-
sicht nach eine neue Etappe auf dem Weg zur weiteren Verbilligung der Kosten für 
die Ware Arbeitskraft markiert. Während vorher sogenannte Träger (e. V.s) zwischenge-
schaltet wurden, manchmal noch eine gewisse Freiwilligkeit bestand und der Grundsatz der 
Zusätzlichkeit wenigstens teilweise gewahrt blieb, sollen jetzt mit Arbeitszwangmethoden, 
beginnend mit der Verschärfung von Sanktionen, Menschen direkt in Bereiche gedrängt 
werden, wo massenweise Bedarf an Arbeit besteht, aber kein ausreichendes Angebot an kapital-
verwertbarer, d. h. Profite erwirtschaftender, Erwerbsarbeit. Dies beschleunigt wiederum den seit 
mindestens 15 Jahren stattfindenden Prozess der massenhaften Verdrängung von Er-
werbsarbeitsplätzen im öffentlichen Dienst hin zur Privatwirtschaft. 
 

Die kürzlich beschlossene Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht und die damit verbundene 
Ersetzung des Zivildienstes durch einen sogenannten Freiwilligendienst auch für ältere, noch 
arbeitsfähige Personen bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung Einführung eines allgemeinen 
Arbeitszwangs. 
 

Tipps++++++++++++++++++++++++ 
 


